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Notarielles Vermittlungsverfahren ungleich anhängigem Ge-
richtsverfahren; Absprechen, das Vergleich vollstreckbaren In-
halt hat, führt nicht zur Anhängigkeit eines Gerichtsverfahrens

Leitsatz

1. Ein notarielles Vermittlungsverfahren nach §§ 87ff. SachenRBerG steht einem "anhängigen
Gerichtsverfahren" i.S.d. § 5 Nr. 2 IFG M-V (juris:  InfFrG MV) nicht gleich. (Rn.39)

2. Allein der Umstand, dass ein Verfahrensbeteiligter einem gerichtlichen Vergleich einen voll-
streckbaren Inhalt abspricht, macht das durch Vergleich beendete Verfahren nicht zu einem
"anhängigen Gerichtsverfahren" i.S.d. § 5 Nr. 2 IFG M-V (juris:  InfFrG MV).(Rn.40)

Verfahrensgang

vorgehend VG Greifswald, 22. September 2009, 4 A 1244/08, Urteil

Tenor

Die Berufung des Beklagten gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Greifswald vom
22. September 2009 – 4 A 1244/08 – wird zurückgewiesen.

Der Beklagte hat auch die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.

Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte kann die Voll-
streckung durch Sicherheitsleistung in Höhe der vollstreckbaren Kosten abwenden, wenn
nicht die Kläger vorher Sicherheit in gleicher Höhe leisten.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand

1 Die Beteiligten streiten über den von Klägerseite nach dem Informationsfreiheitsgesetz
des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 10. Juli 2006 (GVOBl. M-V S. 556) – IFG M-V –
geltend gemachten Anspruch auf Einsichtnahme in Verwaltungsvorgänge, die die Stadt
Ribnitz-Damgarten nach der Wiedervereinigung Deutschlands in Zusammenhang mit
der bestandskräftigen Zuordnung von Grundstücken an sie von Rechtsvorgängern – dem
Staatlichen Forstwirtschaftsbetrieb Rövershagen, dem Treuhandforstbetrieb - Außenstel-
le Westmecklenburg, der Treuhandanstalt-Sondervermögen, Niederlassung A-Stadt, so-
wie der BVVG, Niederlassung A-Stadt – übernommen hat.
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2 Die Kläger sind Nutzer der sämtlich nach einer Teilungsvermessung aus dem Flurstück
58/48 hervorgegangenen Flurstücke 58/56 (Kläger zu 1.), 58/57 (Kläger zu 2.) und 58/58
(Kläger zu 3.) in der Flur 1, Gemarkung Neuhaus der Gemeinde Dierhagen, die nach-
einander von den genannten Einrichtungen verwaltet worden waren. Die Kläger haben
den Ankauf dieser Flurstücke nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz geltend ge-
macht. Der Kläger zu 1. hat am 09. Januar 2006 mit der Stadt Ribnitz-Damgarten einen
Vergleich über den Abschluss eines Erbbaurechtsvertrages nach dem Sachenrechtsbe-
reinigungsgesetz geschlossen (LG Stralsund - 4 O 328/05 -), dessen Vollstreckbarkeit der
Beklagte allerdings anzweifelt. Im Rechtsstreit des Klägers zu 2. ist durch Urteil rechts-
kräftig festgestellt worden, dass ihm ein Ankaufsrecht nach dem Sachenrechtsbereini-
gungsgesetz zusteht (LG Stralsund, Urt. v. 12.12.2006 - 4 O 193/05 -; OLG A-Stadt, Be-
schl v. 04.06.2007 - 7 U 8/07 -); hier ist weiterhin die Höhe des zu zahlenden Kaufprei-
ses strittig. Auch hinsichtlich des Klägers zu 3. war ein Rechtsstreit anhängig, der inzwi-
schen durch Urteil des OLG A-Stadt vom 14. April 2011 - 3 U 3/09 - rechtskräftig zu sei-
nen Gunsten abgeschlossen ist; sein Ankaufsrecht nach § 61 SachenRBerG wurde mit
Blick auf den Erwerbstatbestand der §§ 4, 5 Abs. 1 Nr. 3 e) SachenRBerG bejaht.

3 Das Verwaltungsgericht Greifswald hat der gegen die Versagung der Akteneinsicht erho-
benen Klage mit Urteil vom 22. September 2009 stattgegeben und den Beklagten unter
Aufhebung seines Bescheides vom 16. April 2008 in Gestalt des Widerspruchsbescheides
vom 16. August 2008 verpflichtet, den Klägern Einsicht in die von dem Staatlichen Forst-
wirtschaftsbetrieb Rövershagen, dem Treuhandforstbetrieb - Außenstelle Westmecklen-
burg, der Treuhandanstalt-Sondervermögen, Niederlassung A-Stadt, und der BVVG, Nie-
derlassung A-Stadt, angelegten und dem Beklagten übergebenen Verwaltungsvorgänge
für die Flurstücke 58/58, 58/57 und 58/56 der Flur 1, Gemarkung Neuhaus bzw. des Vor-
gängerflurstücks 58/48 zu gewähren.

4 Zur Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt, der nach § 1 Abs. 2 IFG M-V grund-
sätzlich zustehende Anspruch auf Zugang zu den im Klageantrag bezeichneten Informa-
tionen sei weder durch § 5 Nr. 2 noch durch § 5 Nr. 5 IFG M-V ausgeschlossen. Der Ver-
fahrensablauf eines anhängigen Gerichtsverfahrens werde nicht durch die Einführung
zulässiger Beweismittel in den Prozess erschwert. Bei § 5 Nr. 5 IFG M-V seien nach dem
klaren Wortlaut der Norm ausschließlich fiskalische Landesinteressen zu berücksichti-
gen, nicht solche der Kommunen und anderer staatlicher Stellen. § 6 Abs. 7 IFG M-V grei-
fe ebenfalls nicht. Zwar seien die Kläger bereits im Besitz einiger Unterlagen aus den ge-
nannten Verwaltungsvorgängen und hätten diese in die zivilrechtlichen Sachenrechtsbe-
reinigungsverfahren eingeführt, jedoch hätten sie Anspruch auf Kenntnisnahme der voll-
ständigen Originalvorgänge. Es sei zwischen den Beteiligten gerade streitig, ob Vorgän-
ge aus den Akten genommen worden seien.

5 Auf den am 28. Oktober 2009 per Telefax eingegangen Antrag des Beklagten auf Zulas-
sung der Berufung gegen das seinen Prozessbevollmächtigten am 29. September 2009
zugestellte Urteil des Verwaltungsgerichts hat der Senat mit Beschluss vom 09. August
2010, den Beklagtenbevollmächtigten zugestellt am 11. August 2010, die Berufung zu-
gelassen, weil er jedenfalls den Zulassungsgrund der grundsätzlichen Bedeutung mit
Blick auf die Auslegung des § 5 Nr. 5 IFG M-V – Auslegung des Begriffs „fiskalische In-
teressen des Landes im Wirtschaftsverkehr“ – als gegeben angesehen hat (§ 124 Abs. 2
Nr. 3 VwGO); ebenso gebe das Berufungsverfahren Gelegenheit zur Präzisierung, wann
die Voraussetzungen des § 5 Nr. 2 IFG M-V („erhebliche Beeinträchtigung des Verfah-
rensablaufs eines anhängigen Gerichtsverfahrens durch die Bekanntgabe der Informati-
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on“) in Zusammenhang mit einem im Grundsatz den Regeln des zivilrechtlichen Verfah-
rens (Beibringungsgrundsatz) verpflichteten, andererseits jedoch auch Sonderrecht un-
terworfenen Verfahren (§ 85 Sachenrechtsbereinigungsgesetz - SachenRBerG -) eingrei-
fen.

6 Mit seiner am Montag, den 13. September 2010 eingegangenen Berufungsbegründung
hat der Beklagte zunächst vorgetragen, die Voraussetzungen des § 5 Nr. 2 IFG M-V sei-
en erfüllt, weil es bei den zwischen ihm und den Klägern anhängigen zivilrechtlichen Ver-
fahren um seine fiskalischen Belange gehe; er handele dort nicht hoheitlich, sondern pri-
vatrechtlich. Er sei in diesen Verfahren wie jede andere Prozesspartei auch der Zivilpro-
zessordnung unterworfen, deren tragender Grundsatz der Beibringungs- oder auch Ver-
handlungsgrundsatz sei. Jede Partei habe die ihr günstigen Umstände darzulegen und
zu beweisen. Dieser Grundsatz werde erheblich zu seinem Nachteil durchbrochen, wenn
er verpflichtet sei, während des laufenden Verfahrens den Klägern Akteneinsicht in sei-
ne zugrunde liegenden Handakten zu gewähren. Er müsse dann nämlich „seine Karten
völlig offen legen“, während den Klägern gegenüber jeder anderen Partei ein solcher An-
spruch auf Einsicht in die Handakte des Prozessgegners nicht zustehe. Sollte das Infor-
mationsfreiheitsgesetz M-V eine solche Schlechterstellung erlauben, verstoße es gegen
höherrangiges Recht, nämlich die ZPO und damit gegen verfassungsrechtliche Grundsät-
ze. Jedenfalls aber beeinträchtige ein solches Akteneinsichtsgesuch im Rahmen der fis-
kalischen Tätigkeit während laufender Zivilprozesse deren Verfahrensablauf erheblich.

7 Seine Auffassung, dass § 5 Nr. 5 IFG M-V entsprechend auf die fiskalischen Interessen
der Kommunen im Wirtschaftsverkehr anzuwenden sei, habe auch die zuständige Auf-
sichtsbehörde vertreten. Das aus der gleichlautenden Formulierung des § 3 Nr. 6 IFG des
Bundes gewonnene Argument greife nicht. § 5 Nr. 5 IFG M-V könne nur dahin verstan-
den werden, dass immer auch die fiskalischen Interessen des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern jedenfalls mittelbar betroffen seien, wenn die fiskalischen Interessen von Kom-
munen oder sonstigen Landesbehörden betroffen seien. Da Art. 3 GG als ungeschriebe-
ner Verfassungsgrundsatz jedenfalls Geltung für die Beziehung innerhalb des hoheitli-
chen Staatsaufbaus habe, sei kein sachlicher Grund vorhanden, weshalb die fiskalischen
Interessen des Landes schützenswert seien, die der Kommunen und sonstigen Landes-
behörden jedoch nicht. Insbesondere aus systematischen Gründen sei nicht am Wort-
laut zu haften. Soweit der Landesgesetzgeber inzwischen mit Änderungsgesetz vom 20.
Mai 2011 (GVOBl. M-V S. 277) u.a. § 5 Abs. 5 IFG M-V aufgehoben habe, habe er nachhal-
tig gegen Art. 28 Abs. 2 GG, Art. 72 Abs. 1 LV verstoßen; diese Normen verbürgten eine
kommunale Finanzhoheit mit einer eigenverantwortlichen Einnahmen- und Ausgaben-
wirtschaft. Es bestehe insoweit jenseits des konkreten Vorgangs ein erhebliches Schutz-
bedürfnis der Landkreise, Kommunen und Selbstverwaltungskörperschaften. Ebenso ver-
letze die Aufhebung des § 5 Nr. 5 IFG M-V zum Nachteil des Landes die legitimen fiskali-
schen Interessen des Staates; durch einen grenzenlosen Informationszugangsanspruch
werde diese Eigenverantwortlichkeit gefährdet.

8 Zwar seien in den bisherigen zivilrechtlichen Verfahren den Klägern Ankaufsrechte nach
dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz zugesprochen worden. Deren Ausgestaltung sei
jedoch zwischen den Beteiligten weiterhin streitig. Das – teilweise inzwischen eingelei-
tete – notarielle Vermittlungsverfahren sei Teil eines gerichtlichen Verfahrens nach dem
Sachenrechtsbereinigungsgesetz, so dass jedenfalls der Ausnahmetatbestand des § 5
Nr. 2 IFG M-V weiterhin Berücksichtigung finden müsse. Der mit dem Kläger zu 1. vor
dem Landgericht Stralsund am 09. Januar 2006 im Verfahren 4 O 328/05 abgeschlossene
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Vergleich habe ausweislich der Mitteilung des Landgerichts vom 21. März 2006 keinen
vollstreckbaren Inhalt und somit das Verfahren nicht wirksam beenden können; dieses
wolle er wieder aufnehmen, habe dies allerdings gegenüber dem Landgericht noch nicht
angezeigt.

9 Der Beklagte beantragt,

10 unter Abänderung des angefochtenen Urteils die Klage in vollem Umfang abzu-
weisen.

11 Die Kläger beantragen,

12 die Berufung zurückzuweisen.

13 Sie hatten zunächst geltend gemacht, dass selbst dann, wenn entgegen dem Wortlaut
des § 5 Nr. 5 IFG M-V fiskalische Interessen der Kommunen in diesem Zusammenhang
berücksichtigungsfähig wären, solche im konkreten Fall der Informationsgewährung
nicht entgegen stünden. Vorliegend gehe es allein um den Ankauf von Grundstücken
nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz, d.h. um die Realisierung eines Ankaufsrech-
tes nach gesetzlich definierten Bedingungen eines Bundesgesetzes. Das fiskalische In-
teresse des Beklagten könne nur darauf gerichtet sein, dessen Regelungen gesetzeskon-
form umzusetzen. Das seitens des Beklagten offenbar verfolgte Ziel, durch sein Informa-
tionsmonopol die gesetzlichen Ansprüche der Klägerseite zu unterlaufen, könne nicht als
fiskalisches Interesse einer Kommune im Wirtschaftsverkehr im Sinne des § 5 Nr. 5 IFG
M-V anerkannt werden. Diese Frage sei aber nach Aufhebung der Vorschrift ohnehin ob-
solet.

14 Geheimhaltungsinteressen des Beklagten seien nunmehr überhaupt nicht mehr erkenn-
bar. Auf § 5 Nr. 2 IFG M-V könne sich der Beklagte jedenfalls nicht mit Erfolg berufen. Die
begehrte Einsicht in die von anderen Behörden übergebenen Akten könnte gar keinen
direkten Einfluss auf zivilrechtliche Verfahren mehr haben, da derartige Verfahren nicht
mehr anhängig seien. Die geforderten Informationen würden vielmehr der Aufklärung
des Sachverhaltes dienen und auch im notariellen Vermittlungsverfahren zu einer geset-
zeskonformen materiell-rechtlichen Entscheidung führen. Auch werde nicht Einsicht in
die Handakte des Beklagten verlangt, sondern in Verwaltungsvorgänge anderer Behör-
den, die ihm zur Verwahrung übergeben worden seien. Wären diese weiterhin bei den
Ausgangsbehörden vorhanden, könnten durch Beweisanträge bei diesen Auskünfte an-
gefordert werden.

15 Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und des Vorbringens der Beteiligten
wird auf den Inhalt der Gerichtsakte und des beigezogenen Behördenvorgangs verwie-
sen, die zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemacht worden sind.

Entscheidungsgründe

16 Die Berufung des Beklagten ist zulässig (I.), hat jedoch keinen Erfolg (II.)

17 I. Die mit Beschluss des Senats vom 09. August 2010 zugelassene Berufung des Beklag-
ten ist auch im Übrigen zulässig; insbesondere hat der Beklagte sie mit dem am Montag,
den 13. September 2010 beim Oberverwaltungsgericht eingegangenen Schriftsatz frist-
gerecht eingelegt und begründet (§ 124a Abs. 6 Satz 1 und 2 VwGO).
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18 II. Sie hat jedoch keinen Erfolg, weil das Verwaltungsgericht der Klage zu Recht stattge-
geben hat, denn den Klägern steht der auf das Informationsfreiheitsgesetz des Landes
Mecklenburg-Vorpommern gestützte Anspruch auf Einsichtnahme in die angeführten Ak-
ten zu.

19 Eine Erledigung der Berufung – wie sie die Kläger als rechtliche Möglichkeit angedeutet
haben – ist durch den weiteren Verfahrensfortgang seit der Entscheidung des Verwal-
tungsgerichts (Aufhebung des § 5 Nr. 5 IFG M-V, Beendigung sämtlicher zwischen den
Beteiligten geführten Gerichtsverfahren) allerdings nicht herbeigeführt worden; vielmehr
sind diese zwischenzeitlich eingetretenen Umstände lediglich in die Prüfung durch das
Berufungsgericht einzubeziehen.

20 Der Beklagte konnte und kann dem Anspruch der Kläger auf die begehrte Akteneinsicht
im geltend gemachten Umfang keinen gesetzlichen Ablehnungsgrund entgegenhalten.
Dabei ist davon auszugehen, dass die Behörde dann, wenn sie sich auf einen oder meh-
rere der im Informationsfreiheitsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern normier-
ten Ausnahmegründe berufen will, deren Voraussetzungen darlegen und gegebenenfalls
beweisen muss. Die gesetzlichen Ausnahmetatbestände sind konkret und präzise ge-
fasst; sie sind nach den üblichen Auslegungsregeln eng zu verstehen und abschließend.
Auch der Gesetzgeber in Mecklenburg-Vorpommern hat auf die Einführung eines gene-
ralklauselartigen Auffangtatbestandes – etwa in Form einer Gemeinwohlklausel – außer-
halb des Schutzes personenbezogener Daten (hierzu § 7 IFG M-V) verzichtet (für Ham-
burg vgl. VG Hamburg, Urt. v. 24.11.2008 - 15 K 4014/07 -, juris Rn. 25 m.w.N.).

21 Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage hinsichtlich des
geltend gemachten Anspruchs ist, da es sich um eine Verpflichtungsklage handelt, regel-
mäßig der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Senat; Besonderhei-
ten, die sich aus dem materiellen Recht ergeben könnten, sind hier nicht ersichtlich (vgl.
statt vieler Kopp/Schenke, VwGO, 17. Aufl. 2011, § 113 Rn. 117 ff., 120). Dies gilt auch
für die von der informationspflichtigen Stelle geltend gemachten Versagungsgründe
(BVerwG, Urt. v. 29.10.2009 - 7 C 22.08 -, NVwZ 2010, 321, 323; Schoch, VBlBW 2010,
333, 341). Somit findet nunmehr das Informationsfreiheitsgesetz des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern vom 10. Juli 2006 (GVOBl. M-V S. 556) – IFG M-V – in der Fassung des
Änderungsgesetzes vom 20. Mai 2011 (GVOBl. M-V S. 277) Anwendung.

22 Nach § 1 Abs. 2 Satz 1 IFG M-V hat jede natürliche und juristische Person des Privat-
rechts einen voraussetzungslosen Anspruch auf Zugang zu den bei einer Behörde vor-
handenen Informationen. Die Erkenntnisse, die die Kläger aus den Akten, in die Einsicht
zu nehmen sie begehren, gewinnen wollen, erfüllen als amtlichen Zwecken dienende
Aufzeichnungen den Informationsbegriff des § 2 Satz 1 Nr. 1 IFG M-V. Der Beklagte un-
terliegt als für die Stadt Ribnitz-Damgarten handelnde Behörde dem Anwendungsbe-
reich des § 3 Abs. 1 IFG M-V. Das Verwaltungsgericht ist auch zu Recht davon ausgegan-
gen, dass die Kläger die Vorgänge, in die sie Einsicht nehmen wollen, im Sinne des § 10
Abs. 2 IFG M-V hinreichend bestimmt haben; insoweit kann auf die Ausführungen des
Verwaltungsgerichts Bezug genommen werden (§ 130b Satz 2 VwGO).

23 Dieser grundsätzliche Informationsanspruch der Kläger wird nicht durch einen der Aus-
nahmetatbestände der §§ 3 ff. IFG M-V ausgeschlossen.
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24 Nach der Aufhebung des § 5 Nr. 5 IFG M-V durch Art. 1 Nr. 3 Buchst. b) des Änderungs-
gesetzes vom 20. Mai 2011 braucht der Senat der Frage nicht weiter nachzugehen, ob
diese frühere Regelung – wie der Beklagte meint – entgegen der Auffassung des Verwal-
tungsgerichts über ihren Wortlaut hinaus (Eignung zur „Beeinträchtigung fiskalischer In-
teressen des Landes im Wirtschaftsverkehr“) erweiternd dahin zu verstehen gewesen
war, dass auch fiskalische Interessen einer Kommune die Ablehnung der Akteneinsicht
hätten rechtfertigen können (verneinend auch Dalibor in: Informationsfreiheit und Infor-
mationsrecht, Jahrbuch 2008, S. 271, 277).

25 Da der Senat für die vom Beklagten behauptete Verfassungswidrigkeit der Aufhebung
des § 5 Nr. 5 IFG M-V a.F. schon keinerlei Anhaltspunkte zu erkennen vermag, sieht er
erst recht keinen Anlass, etwa das Verfahren auszusetzen und diese Frage dem Lan-
desverfassungsgericht zur Entscheidung vorzulegen (siehe Art. 53 Nr. 5 LV, § 11 Abs. 1
Nr. 3, §§ 43 ff. LVerfGG). Dafür, dass die mit Art. 72 Abs. 1 Satz 1 LV oder Art. 28 Abs. 2
GG verbürgte kommunale Selbstverwaltungsgarantie den Landesgesetzgeber verpflich-
ten würde, jegliches im Einzelfall behauptete Interesse einer Gemeinde im Rahmen ih-
res fiskalischen Handelns einem absoluten Schutz gegenüber Akteneinsichtsansprüchen
zu unterstellen, ist nichts ersichtlich. Die Garantie der kommunalen Selbstverwaltung
ist „im Rahmen der Gesetze“ gewährt. Bei dem Informationsfreiheitsgesetz handelt es
sich um ein vom Landesgesetzgeber des Landes Mecklenburg-Vorpommern erlassenes
förmliches Gesetz; dieser wiederum ist von Verfassungs wegen gerade berechtigt, im
Rahmen der Ausübung seiner gesetzgebenden Gewalt (Art. 20 Abs. 1 Satz 3 LV) auch
den gesetzlichen Rahmen für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden abzustecken,
und hat dabei lediglich den Kernbereich dieser Gewährleistung zu wahren. Ebenso we-
nig wäre eine derartige Verpflichtung dem in grundsätzlicher Weise die Finanzgarantie
zu Gunsten der Gemeinden regelnden Art. 73 LV zu entnehmen.

26 Auch auf die durch das Gesetz vom 20. Mai 2011 neu gefasste, um einen Satz 2 ergänz-
te Vorschrift des § 8 IFG M-V kann die Ablehnung der Akteneinsicht nicht gestützt wer-
den. Die Vorschrift lautet nunmehr wie folgt:

27 Der Antrag auf Zugang zu Informationen ist abzulehnen, soweit der Schutz geis-
tigen Eigentums entgegensteht oder durch die Übermittlung der Information ein
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis offenbart wird und der Betroffene nicht ein-
gewilligt hat. Dies gilt auch für das Land, die kommunalen Körperschaften sowie
für Unternehmen und Einrichtungen, die von kommunalen Körperschaften nach
den Vorschriften der Kommunalverfassung in einer Rechtsform des privaten oder
öffentlichen Rechts geführt werden, bei der Teilnahme am Wirtschaftsverkehr.

28 Diese Gesetzesänderung geht offenbar zurück auf „30 Vorschläge zur Fortentwicklung
des Informationsfreiheitsgesetzes M-V“, die der Landesbeauftragte für Datenschutz und
Informationsfreiheit am 01. Juli 2010 im Anschluss an den wissenschaftlichen Evaluie-
rungsbericht (abgedr. in LT-Drs. 5/3533 S. 14 ff.) als Diskussionsgrundlage für eine Wei-
terentwicklung des Gesetzes vorgestellt hat; darin spricht er sich unter Nr. 7 unter Be-
zugnahme auf die Ergebnisse der Evaluierung des zunächst bis zum 30. Juni 2011 befris-
tet gewesenen Gesetzes dafür aus, dass § 5 Nr. 5 IFG M-V als entbehrlich entfallen kann,
wenn in § 8 eine Klarstellung dahingehend aufgenommen wird, dass sich auch das Land
auf den Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen berufen kann.
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29 Schon um ein „Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis“ im Sinne dieser Vorschrift handelt
es sich vorliegend bei den Informationen, über die um Auskunft ersucht wird, nicht. Der
Gesetzgeber in Mecklenburg-Vorpommern hat mit seiner Regelung an die in Rechtspre-
chung und Literatur entwickelten Begrifflichkeiten angeknüpft (vgl. Dalibor, a.a.O., un-
ter Hinweis auf LT-Drs. 4/2117 S. 16). Ein Geschäftsgeheimnis ist danach eine Tatsache,
die im Zusammenhang mit einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb steht, nur einem
begrenzten Personenkreis bekannt ist und nach dem erkennbaren Willen des Inhabers
sowie dessen berechtigten wirtschaftlichen Interessen geheim gehalten werden sollte;
während Geschäftsgeheimnisse den kaufmännischen Bereich enthalten, umfassen Be-
triebsgeheimnisse technisches Wissen. Ebenso dürfte zu verneinen sein, dass es vorlie-
gend überhaupt um die „Teilnahme an Wirtschaftsverkehr“ (vgl. etwa VG Hamburg, Urt.
v. 24.11.2008,a.a.O. Rn 38: erwerbswirtschaftliches Handeln) ginge, wenn in Zusammen-
hang mit der Klärung von Eigentumsfragen nach der Wiedervereinigung im Rahmen der
nach dem Einigungsvertrag getroffenen differenzierten und komplizierten, das Wechseln
von der staatlichen Planwirtschaft (mit „Eigentum des Volkes“) in eine neue, auf Privat-
eigentum basierende Eigentumsordnung bewältigenden Regelungen (z.B. Vermögenszu-
ordnung, Sachenrechtsbereinigung, Verkehrsflächenbereinigung) Unterlagen von ande-
ren staatlichen Stellen übernommen worden sind.

30 Gleichfalls kann nach Aufhebung des § 6 Abs. 7 und Änderung des § 4 Abs. 4 IFG M-V, die
ebenfalls auf die Fortentwicklungsvorschläge des Beauftragten für Informationsfreiheit
zurückgehen, dahingestellt bleiben, ob der Beklagte die Akteneinsicht (zumindest teil-
weise) mit Hinweis auf den Umstand hatte ablehnen dürfen, dass jedenfalls Teile des Ak-
teninhalts den Klägern nach ihrem eigenen Vortrag offenbar schon bekannt seien, oder
nunmehr mit Blick auf die Neufassung des § 4 Abs. 4 IFG M-V ablehnen dürfte.

31 Denn der Tatbestand dieser Vorschrift, die nunmehr wie folgt lautet:

32 Handelt es sich um Informationen, die bereits öffentlich und barrierefrei zugäng-
lich sind, ist ein Anspruch ausgeschlossen, sofern die Behörde dem Antragsteller
in einer entsprechenden Verweisungsmitteilung die Fundstelle angibt,

33 ist nicht erfüllt; eine „öffentliche und barrierefreie Zugänglichkeit“ der erstrebten Ver-
waltungsunterlagen in diesem Sinne ist gerade nicht erkennbar.

34 Auch auf § 5 Nr. 2 IFG M-V kann der Beklagte – wie das Verwaltungsgericht zutreffend
angenommen hat – seine Ablehnung der begehrten Akteneinsicht nicht mit Erfolg stütz-
ten. Nach dieser Vorschrift ist

35 der Antrag auf Zugang zu Informationen abzulehnen, soweit und solange durch
die Bekanntgabe der Informationen der Erfolg eines strafrechtlichen Ermittlungs-
oder Strafvollstreckungsverfahrens gefährdet oder der Verfahrensablauf eines
anhängigen Gerichts-, Ordnungswidrigkeiten- oder Disziplinarverfahrens beein-
trächtigt wird.

36 Fraglich ist bereits, ob überhaupt bzw. in welchem Umfang unter den Begriff der erheb-
lichen Beeinträchtigung des „Verfahrensablaufs“ auch die materiell-rechtlichen Interes-
sen eines Verfahrensbeteiligten fallen (verneinend Dalibor, a.a.O., S. 302; vgl. auch den
insoweit noch eindeutigeren Wortlaut in § 3 Nr. 1 Buchst. g) IFG Bund, wonach der An-
spruch auf Informationszugang nicht besteht, wenn das Bekanntwerden der Information
nachteilige Auswirkungen haben kann auf die „Durchführung“ eines laufenden Gerichts-
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verfahrens, den Anspruch einer Person auf ein faires Verfahren oder die Durchführung
strafrechtlicher, ordnungswidrigkeitsrechtlicher oder disziplinarischer Ermittlungen). Ge-
rechtfertigt könnte bei einem weiten Verständnis jedenfalls allein die Ablehnung eines
Anspruchs auf Einsichtnahme in solche Informationen sein, die der Behörde aufgrund
und wegen des Verfahrens zugehen – also etwa in die Handakten der öffentlichen Hand
als Beteiligte eines Gerichtsverfahren –; nicht jedoch schützt die Vorschrift Informatio-
nen, die Gegenstand des gerichtlichen Verfahrens sind. Um solche Handakten des Pro-
zessbevollmächtigten geht es hier nicht. Die Norm neutralisiert die Beweislast – gerade
in Bezug auf zivil- und Amts- bzw. Staatshaftungsprozesse –, und diese Verschlechterung
der prozessualen Stellung des Staates ist gewollt (so Dalibor, a.a.O. mit näherer Begrün-
dung; vgl. ausführlicher zur Auseinandersetzung mit dem Vorbringen, dass die öffentli-
che Hand im Rahmen von zivilrechtlichen Gerichtsverfahren geschützt werden müsse,
wenn sie als Partei beteiligt ist, den Evaluationsbericht, a.a.O. S. 78 f.).

37 Jedenfalls sind schon die Voraussetzungen für eine Berufung auf diesen Ablehnungstat-
bestand nicht gegeben; es ist nämlich nicht ersichtlich, dass zum gegenwärtigen Zeit-
punkt zwischen den Beteiligten noch ein Gerichtsverfahren oder ein sonstiges Verfahren,
das einem Gerichtsverfahren im Sinne der Vorschrift gleichstünde, anhängig ist. Dies ha-
ben die Feststellungen im Rahmen der mündlichen Verhandlung ergeben.

38 Alle zivilrechtlichen Verfahren, in denen um die Ankaufsberechtigung der Kläger nach
dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz gestritten wurde, sind rechtskräftig zu deren
Gunsten abgeschlossen (Kläger zu 1.: Vergleich im Verfahren LG Stralsund - 4 O 328/05
-: Kläger zu 2.: OLG A-Stadt, Beschl. v. 04.06.2007 - 7 U 8/07 -; Kläger zu 3.: OLG A-
Stadt, Urt. v. 14.04.2011 – 3 U 3/09).

39 Soweit zwischen den Beteiligten ein notarielles Vermittlungsverfahren nach §§ 87 ff. Sa-
chenRBerG bereits schwebt – bzw. der Beklagte ein weiteres derartiges Verfahren ein-
zuleiten beabsichtigt –, können nach Auffassung des Senats derartige Verfahren einem
„anhängigen Gerichtsverfahren“ nicht gleichgestellt werden. Dies zeigt zum einen schon
die Systematik des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes, das in Kapitel 2, Abschnitt 4 dem
Unterabschnitt 2 „Notarielles Vermittlungsverfahren“ ausdrücklich den Unterabschnitt 3
„Gerichtliches Verfahren“anschließt; zum anderen kann das notarielle Vermittlungsver-
fahren aber auch deswegen nicht einem kontradiktorischen zivilrechtlichen Gerichtsver-
fahren gleichgesetzt werden, weil auf dieses Verfahren nach § 89 Abs. 1 SachenRBerG
die Vorschriften des Buchs 4 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend anzuwenden sind,
und auch im Übrigen für dieses Verfahren eine Art Amtsermittlung gilt, wie das dem No-
tar in § 91 Satz 1 SachenRBerG eingeräumte Akteneinsichtsrecht zeigt.

40 Gleiches gilt, soweit der Beklagte die Auffassung vertritt, der vor dem Landgericht Stral-
sund im Verfahren mit dem Kläger zu 1. abgeschlossene Vergleich habe keinen vollstre-
ckungsfähigen Inhalt und deshalb das Verfahren nicht wirksam beenden können, und die
Absicht bekundet hat, dieses Verfahren fortzusetzen. Unstreitig ist bisher eine Anzeige
dieser Rechtsauffassung gegenüber dem Landgericht Stralsund noch nicht erfolgt. Solan-
ge nicht das Landgericht Stralsund auf Fortführung des Verfahrens erkannt hat, ist die-
ses als abgeschlossen anzusehen.

41 Ein derart weites Verständnis des Begriffs „anhängiges Gerichtsverfahren“ würde im Üb-
rigen den Wortlaut als regelmäßige Grenze der Auslegung überschreiten und den Grund-
satz verletzen, dass Ausnahmevorschriften eng auszulegen sind (so auch VG Hamburg,
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Urt. v. 24.11.2008, a.a.O., Rn. 25, 41 zu den Ausnahmevorschriften der §§ 3 ff. des dorti-
gen IFG; für NRW auch Lechtermann in: Informationsfreiheit und Informationsrecht, Jahr-
buch 2009, S. 243, 256 ff.). Eine entsprechende Anwendung kommt ebenfalls nicht in
Betracht, denn sie ließe sich mit dem Regelungszweck der Vorschrift nicht vereinbaren,
wie das Bundesverwaltungsgericht zu der vergleichbaren Vorschrift des § 3 Nr. 1 Buchst.
g) IFG dargelegt hat (BVerwG, Beschl. v. 09.11.2010 - 7 B 43.10 -, juris, Rn. 12 unter Hin-
weis auf das zum UIG a.F. ergangene Urt. v. 28.10.1999 - 7 C 32.98 -, BVerwGE 110, 17,
23; ferner auch Schoch, VBlBW 2010, 333, 337). Danach dient die Vorschrift dem Schutz
der Rechtspflege gegen Beeinträchtigungen durch das Bekanntwerden verfahrensre-
levanter Informationen; demgegenüber liege das Anliegen, die verfahrens- und nach-
folgend die materiellrechtliche Position der öffentlichen Hand zu schützen, jenseits des
Schutzzwecks des Ausnahmetatbestandes des § 3 Nr. 1 Buchst. g) IFG.

42 III. Da die Berufung des Beklagten erfolglos geblieben ist, hat dieser auch die Kosten des
Berufungsverfahrens zu tragen (§ 154 Abs. 2 VwGO).

43 Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit hinsichtlich der Kosten beruht auf
§ 167 Abs. 1, 2 VwGO i.V.m. §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.

44 Die Revision war nicht zuzulassen, da keiner der Gründe des § 132 Abs. 2 VwGO vorliegt.

 

- Seite 9 von 9 -


	Leitsatz
	Verfahrensgang
	Tenor
	Tatbestand
	Entscheidungsgründe

